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Saldo-Leser Heinz B. aus
dem Kanton Zürich
schaute kürzlich seine

Stromrechnung für sein Fe-
rienhaus in Arosa etwas ge-
nauer an. Er ent deckte
dabei, dass er pro verbrauch-
te Kilowattstunde dem loka-
len Elektrizitätswerk Arosa
0,36 Rappen für die öffentli-
che Beleuchtung bezahlen
muss. Das bedeutet: Je mehr
Strom er in seinem Haushalt

verbraucht, desto höher ist
die Zwangsabgabe für die
Strassen beleuchtung der
Gemeinde. Bei einem pri -
vaten Stromverbrauch von
4500 Kilowattstunden (kWh)
macht das in Arosa pro Jahr
Fr. 17.50. 

Gebühr für Strassen-
beleuchtung unter
«Kommunale Abgaben»
Arosa ist kein Einzelfall:
Auch die Städte Zürich, Ba-
sel oder Winterthur kassie-
ren über die Stromrechnung
eine Gebühr zur Finanzie-
rung der Strassenbeleuch-
tung. Oft ist diese auf der
Rechnung unter dem Titel
«Kommunale Abgaben» ver-
steckt. Das EWZ der Stadt
Zürich finanziert mit dieser
Gebühr unter anderem den
Bau, die Instandhaltung
und den Betrieb der öffent -

lichen Beleuchtung und der
öffentlichen Uhren. 

Laut Preisüberwacher Ste-
fan Meierhans ist diese
 Gebühr rechtlich zulässig,
sofern der Kanton und die
Gemeinde dafür gesetzliche
Grundlagen haben und das
Elektrizitätswerk die Ab -
gabe auf der Rechnung se -
parat ausweist. Dennoch
hat Meierhans Vorbehalte:
«Punkto Verursachergerech-
tigkeit und Transparenz
gäbe es sicherlich bessere Lö-
sungen», kritisiert er. 

René Wiederkehr, Profes-
sor für öffentliches Recht an
der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaf-
ten, erachtet die Finan -
zierung der Beleuchtung
durch verbrauchsabhängige
Stromgebühren generell als
fragwürdig, auch wenn da-
für eine gesetzliche Grund-

lage bestehen sollte. Denn
die Strombezüger stünden
in keiner besonderen Be -
ziehung zur öffentlichen
 Beleuchtung. Wiederkehr:
«Wer mehr Strom ver-

braucht, profitiert nicht
stärker von der öffentlichen
Beleuchtung als andere.»

Die Gemeinden jedoch
finden an der Überwälzung
der Kosten für die Strassen-
beleuchtung auf die Strom-
kunden zunehmend Gefal-
len: Die Stadt Winterthur
zum Beispiel macht das seit
2014 so. Auch die Regierung
der Stadt Bern prüfte die
Einführung einer Beleuch-
tungsgebühr für Strom -
kunden. Das Stadtparla-
ment war aber dagegen. 

In Luzern finanziert das
Tiefbauamt den Betrieb und
Unterhalt der Beleuchtung
aus den ordentlichen Steuer-
einnahmen. Denn die öf-
fentliche Beleuchtung gilt
als Teil der öffentlichen
Strassen. Eigentlich logisch,
sollte man meinen.  

Yves Demuth

Strassenbeleuchtung: Dafür
zahlen teilweise die Haushalte
Grotesk: Je mehr
Strom ein Haushalt
verbraucht, desto
mehr zahlt er an
gewissen Orten
an die öffentliche
Beleuchtung.
So etwa in Zürich,
Basel,  Winterthur
oder Arosa. 

“Wer mehr Strom
verbraucht, profi-
tiert nicht stärker
von der öffentlichen
Beleuchtung als
andere”
René Wiederkehr, Professor 
für öffentliches Recht, Zürich

FORUM

Wer soll Ihrer Meinung
nach die Strassen -
beleuchtung bezahlen?

Schreiben Sie an: saldo,
Postfach 723, 8024 Zürich,
redaktion@saldo.ch. Oder
diskutieren Sie im Internet
unter www.saldo.ch.

Basel: In der privaten Stromrechnung ist eine Gebühr für die Strassenbeleuchtung enthalten
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